
559

2

A1

FW

40
.0

40
.0

380 kV

100 m0 10 5025

439.00

25
19

23
a

23

11

5a

7

5

17

15

3a

9

1

4

Sc
he

ch
en

er
 St

r.

486/4

488

489

486/2

498/2

49
5

48
5

41
6

558

566/2

486/1

566/1

566

533/1

486

492

492/3

492/2

490

497/1

53
6

559

486/3

484

496

43
8.5

0

43
8.2

5

438
.25

43
8.7

5

43
9.0

0

43
9.2

5

43
9.0

0

43
8.7

5

43
9.0

0

43
8.5

0

438
.50

SO

W
H 

5,0
 m

Ba
hn

lin
ie

 R
os

en
he

im
 - 

M
üh

ld
or

f

best. Hochspannungsmast
Entwässerungsgraben

380 kV Höchstspannungsfreileitung

Entwässerungsgraben

Hyd

Hyd

Hyd

FW

FW

KWK EE

Energieerzeugung
Fernwärme

Lohen

GR 520WH 8,5 m439,40 NN

GR 465WH 8,5439,40 NN

II

10
.0II

II

40.0

40.0

10
.0A1

SII

SII

SII

SII

A1

II

10.0

A1

II

II

KWK

EE

SO

SII

II

Hyd

 
Plangrundlage Der Bebauungsplan wurde entwickelt auf der Grundlage der 

digitalen Flurkarte (aus GIS exportiert, erhalten am 27.02.2020, 
im Planungsbereich abgeglichen digitaler Flurkarte Stand vom 
23.11.2022). 

 Infolge der Umstellung der digitalen Flurkarte vom Gauß- Krü-
ger- Koordinatensystem auf das UTM- Koordinatensystem kann 
es zu Unstimmigkeiten zwischen den tatsächlichen Grenzver-
läufen/ Gebäudebeständen/ Landschaftsbeständen und den 
Plandarstellungen kommen. Für Unstimmigkeiten wird nicht ge-
haftet.   
Bei grenzkritischen Planungen wird empfohlen, den tatsächli-
chen Grenzverlauf und die Bestände durch ein Vermessungs-
büro ermitteln zu lassen. 

 
 Nordpfeil 
 
 Maßstabsbalken mit Längenangabe in Metern 
 
 

04. Garagen/ Stellplätze/Nebenanlagen 
 
 
Garagen Garagen (geschlossene Garagen, offene Garagen (Carports)) 

sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 
Stellplätze Stellplätze sind auch außerhalb der Baugrenzen zulässig, nicht 

jedoch in festgesetzten Grün- und Ausgleichsflächen 
 
Stellplatzbedarf Der Stellplatzbedarf ist nach § 20 der Verordnung über den Bau 

und Betrieb von Garagen sowie über die Zahl der notwendigen 
Stellplätze (GaStellV vom 30.11.1993 i.d.F. vom 07.08.2018) gem. 
dortiger Anlage zu ermitteln und nachzuweisen. 

 
Nebenanlagen Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des §14 BauNVO 

sind nur innerhalb der Baugrenzen zulässig.  
 Nebenanlagen, die der Versorgung des Baugebiets mit Elektri-

zität, Gas, Wärme und Wasser und der Ableitung von Abwasser 
dienen, sowie fernmeldetechnische Anlagen sind auch außer-
halb der Baugrenzen zulässig, nicht jedoch in festgesetzten 
Grün- und Ausgelichsflächen. 

 

05. Verkehrsflächen 
 
 

Straßenbegrenzungslinie 
 
 
  06. Einzelbäume 
 
 

zu pflanzender Straßenbaum gem. Grünordnung  
 
 

 zu pflanzender Baum gem. Grünordnung  
 

03. Baugrenzen, Bauweise 
 
 Baugrenze 
 Bauliche Anlagen der Hauptnutzung (Gebäude) sind nur in-

nerhalb der Baugrenzen zulässig. 
 Außenanlagen der Hauptnutzung (keine Gebäude) sind auch 

außerhalb der Baugrenzen zulässig, nicht jedoch in festgesetz-
ten Grünflächen und im Bereich bis 7 m ab der Straßenbegren-
zungslinie der „Schechener Str.“. 

 
Bauweise                Offene Bauweise 

02. Maß der baulichen Nutzung 
 
 
Grundfläche/ Grundflächenzahl Grundflächen für Gebäude nach §19(2) BauNVO als Höchst-

maß, z.B. 475 m²  
Durch bauliche Außenanlagen der Hauptnutzung im Sinne des 
§ 19(2) BauNVO und durch Anlagen im Sinne des § 19(4) 
BauNVO ist eine Überschreitung der Grundfläche bis zu einer 
Grundflächenzahl von insg. 0,8 zulässig. 
 

Wandhöhe Wandhöhe gem. Planeintrag in Metern als Höchstmaß, z.B. 
 8,5 m 
 Die Wandhöhe ist das Maß der Schnittlinie zwischen Oberkante 

fertigem Fußboden im Erdgeschoss und Oberkante Dachde-
ckung, gemessen an der Außenseite der traufseitigen Außen-
wand. 

Hinweis: 
 Der Begriff der „Wandhöhe“ gem. Festsetzung ist nicht iden-

tisch mit dem Begriff der „Wandhöhe“ gem. Art. 6(4)2 BayBO. 
 
 Abgrenzung des Maßes der baulichen Nutzung, hier: Abgren-

zung unterschiedlicher Wandhöhen  
 
Schornsteine Schornsteine sind abweichend von der festgesetzten Wandhö-

he bis zu einer maximalen Höhe von 12 m zulässig. 
 
Höhenlage von Gebäuden Oberkante fertiger Fußboden im Erdgeschoss gem. Planeintrag 

in Metern über Normalnull (NN) als Höchstmaß, hier 439.40 NN. 
Gebäude sind bis 25 cm über Gelände konstruktiv so zu gestal-
ten, dass in der Fläche abfließender Starkregen nicht eindrin-
gen kann. 

 
Örtliche Bauvorschriften  
 
 
Dächer nur Satteldächer zulässig. 
 Dachneigung Satteldächer: 16°-20° 
 Für erdgeschoßige Anbauten sind auch Pultdächer zulässig.  
  
 vorgeschriebene Firstrichtung (Hauptdach) 

 

 
Niederschlagswasser Niederschlagswasser von Dach- und Hofflächen ist nach Mög-

lichkeit über die belebte Bodenzone zu versickern. Dabei sind 
die Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV vom 
01.10.2008) und die Technischen Regeln zum schadlosen Einlei-
ten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwas-
ser (TRENGW vom 17.12.2008) zu beachten. 
Kann die Flächenversickerung oder das Anlegen von Mulden 
aufgrund der Topographie nicht verwirklicht werden, ist eine li-
nienförmige Versickerung über Rigolen oder Sickerrohre anzu-
streben. 

 
Grundwasser/ Schichtenwasser Im Planungsgebiet ist mit hohen Grundwasserständen/ Schich-

tenwasser zu rechnen. Es liegt in der Verantwortung des Bau-
herrn, sich dagegen abzusichern. 
Werden für die Bauarbeiten wasserhaltende Maßnahmen er-
forderlich (Bauwasserhaltung), ist hierfür rechtzeitig vorab eine 
wasserrechtliche Genehmigung beim Landratsamt Rosenheim- 
Wasserrecht einzuholen. 
 

Hochwasser    Das Plangebiet liegt außerhalb des Überschwemmungsberei- 
ches bei einem HQ 100 und eines HQ extrem, jedoch innerhalb 
eines wassersensiblen Bereichen.  

 
Oberflächenwasser/ Überflutungen  Bei Starkregen oder Dauerregen besteht die Gefahr von wild 

abfließendem Oberflächenwasser bzw. Überflutungen. Es liegt 
in der Verantwortung des Bauherrn, sich dagegen abzusichern. 

 Es wird empfohlen,  
1. Keller in wasserdichter und auftriebssicherer Bauweise zu 

errichten, 
2. Oberkante Erdgeschoß- Fußboden im Rahmen der max. 

zulässigen Höhenlage mit Höhenversatz zum angrenzen-
den Gelände zu planen, solange die Funktionsfähigkeit der 
Betriebsgebäude über kleinflächige Geländeanböschun-
gen oder über Rampen gewährleistet werden kann. 

Auf den Leitfaden „Starkregen- Objektschutz und bauliche Vor-
sorge“ herausgegeben 2018 vom Bundesinstitut für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und 
Raumordnung (BBR) wird verwiesen. 

 
Bodendenkmäler Bodendenkmäler, die bei der Verwirklichung von Vorhaben zu 

Tage kommen, unterliegen der Meldepflicht nach Artikel 8 
Denkmalschutzgesetz (DSchG) und sind dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege, Abteilung Bodendenkmalpflege, 
unverzüglich bekannt zu geben. 

 
 

 

Festsetzungen 
 
 
01. Art der baulichen Nutzung 
 
                Sonstiges Sondergebiet mit der Zweckbestimmung „Energieer-

zeugung/ Fernwärme“ 
 
Energieerzeugung/ Fernwärme   zulässig sind: 

- technische Energieerzeugungs- und -versorgungsanlagen 
der regenerativen Energienutzung 

- Räume für technische Energieerzeugungs- und versor-
gungsanlagen der regenerativen Energienutzung 

- Grünguttrocknungsräume und -boxen 
- der Energienutzungsanlage zugehörige: 

 Technik- und Anschlussräume 
 Lagerräume und -boxen 
 einzelne Büro- und Nebenräume 
 Maschinen-, Werkstatt-, Geräte- und Fahrzeugräume  
 Aufstell-, Park-, Rangier- und Lagerflächen im Freien 

allgemein zulässig sind:  
 Stellplätze und Garagen im Sinne des §12 BauNVO  
 untergeordnete Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne 

des §14 BauNVO 
 
 

Fernwärme 
 
 
Kraft-Wärmekopplung 
 
 
Erneuerbare Energien 
 
 
Elektrizität 
 
 
 

 
 

07. Flächen und Maßnahmen zum Schutz, Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft 
(Ausgleichsflächen, Ausgleichsmaßnahmen)  
 
 
 Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 

Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
 
    Private Grünfläche mit der Zweckbestimmung Begrünung/ Ein-

grünung, mit Maßnahmengebot, hier Maßnahme A1. 
Flächenanteil soll ≥ 1.590 m2 
 

Maßnahme A1 Entwicklung einer Begrünung/ Eingrünung durch das Anpflan-
zen von Laubbäumen und Sträuchern sowie Anlage eines ar-
tenreichen Extensivgrünlandes gem. Grünordnung Fläche A1.  

 
Dem Bebauungsplan Nr. 41 „Energiewerk Lohen“, Gmd. Sche-
chen direkt zugeordnete Ausgleichsfläche/ Ausgleichsmaß-
nahme. Flächenanteil soll ≥ 639 m2 

 
 

 08. Sonstige Festsetzungen 
 
 

Grenze des Geltungsbereiches 
 
  
 

Grünordnung  
 
 
Fläche A1 Anpflanzung von mittelgroßen Bäumen/ Kleinbäumen gem. Arten- 
 liste Laubbäume II. Wuchsordnung und Anlage einer mesophilen 

Hecke mit Saumbereich durch Anpflanzen von Sträuchern gem. 
Artenliste Sträucher auf den dafür festgesetzten Flächen A1. 
Es ist autochthones Pflanzgut zu verwenden. 
- Pflanzregel: 

 Bildung von lockeren Gruppen aus Bäumen und Sträuchern 
verschiedener Arten gem. Artenlisten. 
- Mindestanforderung Bäume 
Hochstamm,  
Bäume der II. Wuchsordnung 
Stammumfang 18- 20 cm, 3xv m.B.  
- Artenliste Laubbäume II. Wuchsordnung 

 Acer campestre   Feldahorn  
Carpinus betulus   Hainbuche  
Prunus mahaleb   Steinweichsel  
Prunus padus    Traubenkirsche  
Salix caprea    Sal-Weide  
Sorbus aucuparia   Eberesche  
Ulmus minor    Feld-Ulme  
- Mindestanforderung Sträucher 

 Höhe 100- 150 cm 
 3 Triebe 

autochtones Pflanzgut 
- Artenliste Sträucher    
Cornus sanguinea   Hartriegel  
Cornus mas    Kornelkirsche  
Corylus avellana   Hasel  
Crataegus monogyna   Weißdorn  
Euonymus europaea   Pfaffenhütchen  
Ligustrum vulgare   Liguster  
Lonicera xylosteum   Heckenkirsche  
Prunus avium    Vogel-Kirsche  
Prunus padus    Trauben-Kirsche  
Prunus spinosa    Schlehe  
Sambucus nigra   Schwarzer Holunder  
Viburnum opulus   Gemeiner Schneeball 
- Anforderung Saumbereich  
Breite: 2 m zu angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflächen 
Saatgut: Herkunftsregion 17- „Südliches Alpenvorland“ 
Pflege:   
1-2 schürige Mahd (erster Schnitt ab dem 15.06.) mit Abräumen 
des Mähguts 
Verbot von Düngemittel- oder Pestiziteinsatz 
Neophyten müssen vor Samenreife entfernt werden 
- Einzäunung:  

 Zäune/ Einfriedungen sind mit Ausnahme von ortsüblichen 
landwirtschaftlichen Weidezäunen nur auf der grenzabge-
wandten Seite der Pflanzfläche zum Betriebshof hin zulässig. 

 

 
 
Außenbeleuchtungen Beleuchtungen an Fassaden und Außenanlagen sind insekten-

freundlich zu gestalten: 
- nur gerichtete Gebäude- und Wegbeleuchtung mit mög-

lichst niedrigen Lichtmasten. 
- Verwendung von „Full-Cut-Off-Leuchten“, die nachweislich 

kein Licht nach oben oder über die Horizontale abstrahlen.  
- Notwendige reine Fußwegbeleuchtung ist bodennah anzu-

bringen (max. 1 m über dem Boden) und mit Bewegungs-
meldern auszustatten.  

- Leuchten sind mit dichten Gehäusen ohne Fallenwirkung 
auf Insekten auszustatten und dürfen eine Oberflächen-
temperatur von 60°C nicht überschreiten. 

- Verwendung von Leuchtmitteln mit warmweißen LED- Lam-
pen mit einer Farbtemperatur von 2700 bis max. 3000 Kelvin 

- Verwendung von Leuchtmitteln mit warmen Natrium-
dampf-Hochdrucklampen Lampen (NAV) 

- Alle nicht sicherheitsrelevante Beleuchtungen (z.B. Wer-
bung) sind spätestens um 23 Uhr abzuschalten. 

Im Baugenehmigungsverfahrens/ Genehmigungsfreistellungs- 
verfahren sind geplante Beleuchtungsmaßnahmen darzustel-
len. 

 
Begrünungsmaßnahmen Gehölzpflanzungen sind in der Pflanzzeit (Frühjahr oder  
Pflanzzeit Herbst) nach Nutzungsaufnahme durchzuführen. 
 
Begrünungsmaßnahmen Abgestorbene oder stark geschädigte Gehölze sind durch 
Ersatz Neupflanzungen entsprechend den festgesetzten Güteanfor-

derungen innerhalb eines Jahres zu ersetzen.  
 
 

 
 
Straßenbegleitende Bäume SII An den festgesetzten Standorten sind mittelgroße Bäume gem. 

Artenliste zu pflanzen.  
- Pflanzregel: 

 Pflanzstandorte gem. Planzeichnung 
 Die Pflanzabstände/ -standorte können nur geringfügig verän-

dert werden.  
- Mindestanforderung: 
Hochstamm 
Bäume der II. Wuchsordnung 
Stammumfang 14-16 cm 
- Artenliste Laubbäume II. Ordnung 

 Acer campestre  Feldahorn 
 Carpinus betulus  Hainbuche 

Sorbus aria   Mehlbeere 
Tilia cordata `Greenspire` Winterlinde, Sorte 

 
 
 
 
Wandbegrünung Geschlossene Wandflächen sind mit Pflanzen gem. Artenliste Klet-

terpflanzen zu begrünen. Abweichend davon ist auch die Pflan-
zung von Spalierobst zulässig. 
- Pflanzregel:  

 mindestens 1 Kletterpflanze pro 4 lfm Wand 
 Abhängig von der Pflanzenwahl sind ggf. geeignete Kletterhilfen 

anzubringen. 
- Artenliste Kletterpflanzen 

 Aristolochia macrophylla  Pfeifenwinde 
 Campsis radicans   Klettertrompete 
 Clematis in Arten  Waldrebe 
 Hedera helix   Efeu 
 Humulus lupulus   Hopfen 
 Hydrangea petiolaris   Kletter-Hortensie 

Lonicera in Arten  Geißblatt 
Parthenocissus in Arten  Wilder Wein 

 
Flächenbegrünungen Flächen im Plangebiet, soweit sie nicht als Bauflächen oder für 

Stellplätze, Zufahrten etc. gem. §19 (4) BauGB genutzt werden, 
sowie festgesetzte private Grünflächen sind als naturnahe 
Pflanz-, Wiesen- oder Gehölzflächen auszubilden.  
Wiesenflächen sind als artenreiches Extensivgrünland durch Ein-
saat einer Wiesenmischung anzulegen. 
- Anforderung an das Saatgut:  

 Herkunftsregion 17-„Südliches Alpenvorland“ 
- Pflege:   
1-2 schürige Mahd (erster Schnitt ab dem 15.06.) mit Abräumen 
des Mähguts 
Verbot von Düngemittel- oder Pestiziteinsatz 
Neophyten müssen vor Samenreife entfernt werden 

 
Stellplätze, Betriebshöfe, Wege Stellplätze, Betriebshöfe, Wege sind mit wasserdurchlässigen 

Decken oder Belägen zu befestigen, soweit eine Grundwasser-
schädigung durch den Betrieb ausgeschlossen ist. 

 

 
Hinweis 4,5 m über angrenzenden Fahrbahnen 
Lichtraumprofil Gehölze  2,5 m über angrenzenden Geh- und Radwegen 
 
Hinweis Hinsichtlich geplanter Baumpflanzungen ist das „Merkblatt 
Merkblatt „Bäume, unterirdische  Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle“ der Forschungs- 
Leitungen und Kanäle“ gesellschaft für Straßen und Verkehrswesen, Ausgabe 2013, zu 

beachten. 
 
Hinweis Im Baugenehmigungsverfahrens/ Genehmigungsfreistellungs- 
Nachweis Grünordnung verfahren ist die Berücksichtigung der grünordnerischen Vor-

schriften in den Plänen oder über ergänzende Unterlagen 
nachzuweisen. Im Besonderen müssen folgende Darstellungen 
in den Unterlagen enthalten sein: 
- geplante und bestehende Geländehöhen, 
- geplante und bestehende bauliche Anlagen, 
- geplante Gründächer und Wandbepflanzungen, 
- geplante und bestehende Sparten, 
- geplante Versickerungs- und Entwässerungsanlagen, 
- vorhandener Gehölzbestand, 
- zu rodender Gehölzbestand, 
- Neupflanzungen, 
- Gestaltung der nicht befestigten Flächen, 
- Gestaltung der befestigten Flächen, 
- Einbauten in Freiflächen, 
- Einfriedungen. 

 
 

 
 

Geländeauffüllungen Geländeauffüllungen sind nur bis maximal 0,5 m zur natürli-
chen Geländeoberfläche zulässig.  

 Davon abweichende Geländeveränderungen sind aus-
nahmsweise zulässig, wenn dadurch ein topographisch 
harmonischer Geländeverlauf zur freien Landschaft erzielt 
werden kann bzw. wenn die Einhaltung der Höhenbegren-
zung zu einer wesentlichen Erschwerung der zweckentspre-
chenden Grundstücksnutzung führen würde.  
- Hinweis: 

 Die Geländeprofilierung ist in einem im Zuge der Eingabe-
planung anhand von Profilschnitten oder in dreidimensiona-
ler Weise darzustellen. 

 
Stützmauern Stützmauern zur Terrassierung von Aufschüttungen sind un-

zulässig. 
 
Anlagen zur Energiegewinnung Solarenergieanlagen sind nur als unselbständige Anlage auf 

Dächern zulässig bis zu einem Flächenanteil von 90 % der 
jeweiligen Dachfläche.  

 Solarzellen und Sonnenkollektoren sind bündig in bzw. bis 
max. 20 cm parallel und in gleicher Neigung wie die Dach-
fläche anzuordnen. Sie dürfen nicht über den First ragen. 

 
Zäune, Einfriedungen Zäune im Bereich bis 7 m Abstand entlang der „Schechener 

Straße“ sind unzulässig. 
 Zäune entlang der Betriebsflächen sind als Metall- oder Metall-

gitterzäune bis zu einer Höhe von 2,5 m, nur sockellos und mit 
einer Bodenfreiheit von 15 cm auszubilden. 
       Ausnahmsweise zulässig sind: 

 Einfriedungen in Form von Mauern und Wänden wie Sichtbe-
tonmauern, verputzte Ziegelmauern, Kunststein- und Natur-
steinmauern, wenn 
- eine Erforderlichkeit aus Schallschutz- oder Sicherheitsgrün-

den nachgewiesen wird, 
- die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigt wird, 
- die Wand straßenseitig entsprechend Grünordnung be-

grünt wird. 
- durch Einzelöffnungen das naturschutzfachliche Ziel der 

Durchlässigkeit für Igel und wirbellose Kleintiere erreicht 
wird. 

       Unzulässig sind: 
 Gabionenmauern, geschlossene Holz- und Blechwände, Wän-

de aus Holz-Kunststoff-Verbundstoffen (WPC). 
 
Hinweis     Zusätzlich gelten die Vorschriften der „Örtlichen Bauvor- 
Örtliche Bauvorschriftensatzung schriftensatzung“ (ÖBVS) der Gemeinde Schechen in der je-

weils gültigen Fassung, sofern im Bebauungsplan nicht abwei-
chende Regelungen getroffen hat. 
 

Hinweise 
 
  

bestehende Grundstücksgrenze mit Grenzzeichen und Flur-
nummer 

 
      

bestehendes Gebäude mit Hausnummer 
 
 
zulässiges Gebäude, beispielhaft 
 
 
bestehende Gehölze 

 
 

vorgeschlagene Gehölzstandorte gem. Grünordnung 
 
 
vorgeschlagene Flächen zur freien Versickerung von Regen-
wasser aus Dach- und Hofflächen über die belebte Bodenzone 
 
 
bestehende Fernwärmeleitungen 
 
 
bestehende Hydranten 
 
 
Höhenschichtlinien mit Höhenangabe über Normalnull (NN) in 
Metern 
 
 
Bahnlinie Rosenheim-Mühldorf 
 
 
 
bestehende 380-kV Höchstspannungsleitung mit Mast und 40 m 
Schutzbereich beidseitig der Leitungsachse 
 
 
 

Anlagen Versorgungsträger Die zum Anschluss der Gebäude notwendigen Einrichtungen 
nach Maßgabe der Versorgungsträger sind auf Privatgrund in 
Abstimmung mit den Grundstückseigentümer zulässig und zu 
dulden. Eine ungehinderte Zugängigkeit ist zu gewährleisten. 

 

Präambel 
 
 
Die Gemeinde Schechen erlässt aufgrund 
 
des Baugesetzbuches (BauGB), 
der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO), 
der Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Inhalts (PlanzV 90), 
des Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO), 
des Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO), 
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) i.V.m. dem Bayerischen Naturschutzgesetz (BayNatSchG) 
- jeweils in der letztgültigen Fassung zum Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses-  
 
diesen Bebauungsplan als Satzung. 
 
 
 
Verfahrensvermerke 
 
 
Aufstellungsbeschluss gem. §2(1) BauGB    am 20.06.2023 
 
frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. §3(1) BauGB) vom 07.12.2023 bis 08.01.2024 

 
   frühzeitige Beteiligung der Behörden und der Träger  

öffentlicher Belange gem. §4(1) BauGB     vom  bis  
 
Veröffentlichung im Internet und öffentliche Auslegung  
gem. §3(2) BauGB      vom bis 
 
Beteiligung der Behörden und der Träger  
öffentlicher Belange gem. §4(2) BauGB    vom bis 
 
Satzungsbeschluss gem. §10(1) BauGB    am 
 
 
Schechen, den …………………………………. 
 
 
        (Siegel) 
………………………………………………………….. 
Stefan Adam, Erster Bürgermeister 
 
 
ausgefertigt       am 
Schechen, den 
  
  
        (Siegel) 
………………………………………………………….. 
Stefan Adam, Erster Bürgermeister 
 
 
ortsübliche Bekanntmachung gem. §10(3)2 BauGB  am  
Schechen, den 
 
 
         (Siegel) 
………………………………………………………….. 
Stefan Adam, Erster Bürgermeister 
 
 
 
Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft.  
Bebauungsplan und Begründung liegen ab sofort im Rathaus der Gemeinde Schechen auf.  
Jedermann kann sie während der Dienstzeiten einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. 
Auf die Rechtsfolgen des §44(3)1 und 2 sowie auf §44(4) BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB wurde in 
der Bekanntmachung hingewiesen. 
 

                

                 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Gemeinde Schechen 
 
Bebauungsplanes Nr. 41 

 „Energiewerk Lohen“  
 
mit integriertem Grünordnungsplan 
Bereich Fl. Nr. 559 T, Gem. Marienberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entwurf 
 
vom 31.08.2023  
in der Fassung vom 20.02.2024 
 
Maßstab 1:1000 
0,65 m²  
F&F 
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